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1. Es erfolgt während der Befragung im Rahmen der Sachver

haltsklärung nach dem VP-Gesetz eine ausführl iche Dokumen- 

t ierung der Auskunft  und ihres Zustandekommens..  Im An

schluß daran wird den Beschuldigten und Zeugen die Ein

lei tung eines Ermit t lungsverfahrens bekannt gegeben. Sie 

werden über ihre recht l iche Stel lung belehrt  und gefragt,  

ob sie die zuvor gegebenen Auskünfte aufrecht erhalten.

Bei erfolgter Zust immung, daß sie die Auskünfte aufrecht 

erhalten, werden sie aufgefordert ,  diese in ihrem wesent

l ichen Kern zu wiederholen. Dabei können sie die berei ts 

im Rahmen der Sachverhaltsklärung nach dem VP-Gesetz ge

machten und dokumentierten Auskünfte zum Bestandtei l  ihrer 

Aussagen in der strafprozessualen Vernehmung bzw. Befra

gung machen. Es erfolgt die Protokol l ierung gemäß § 106 

StPO zu den wesentl ichen Inhalten der Aussagen.

Zeigen die Personen nach Einlei tung keine Aussagebereit

schaft  mehr, ist  es erforderl ich, dieses veränderte Ver

halten und die nunmehr anders lautenden Aussagen detai l 

l iert  gemäß § 106 StPO zu protokol l ieren.

2. In der Befragung auf der Grundlage des VP-Gesetzes erfolgt 

bei gleicher Informationslage nur eine Dokumentierung der 

wicht igsten, beweiserhebl ichen Fakten. Nach erfolgter Ober

lei tung in die Vernehmung/Befragung entsprechend dem 1, 

Hauptweg wird der gesamte Sachverhalt  noch einmal detai l 

l iert  in der Vernehmung/Befragung erarbeitet und detai l 

l iert  im Protokol l  dokumentiert .

Der Verzicht der ausführl ichen Dokumentierung der zuvor 

in der Befragung auf der Grundlage des VP-Gesetzes ge

machten Auskünfte hat zur Folge, daß im Fal le z.  B. eines 

Widerrufes wesentl iche Detai ls nur auf der zusätzl ichen 

Schal laufzeichnung dokumentiert  s ind, und es kann der Vor

wurf entstehen, daß das Verhalten während der Gefahren

abwehr und das Zustandekommen der Auskünfte nicht objek

t iv dokumentiert  wurde.


